
Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/1024 
 26.03.2009 
 

Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/127, 16/607 

Gesetz zur Überleitung von Zuständigkeiten in der  
Gesundheit, im Arbeitsschutz und in der Ernährung 

Art. 1 
Angelegenheiten des Krankenhauswesens  

und der gesetzlichen Krankenversicherung  

(1) 1Die durch Vorschriften des bayerischen Landesrechts 
für das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen begründeten Zuständigkeiten für die 
Angelegenheiten des Krankenhauswesens, der gesetzlichen 
Krankenversicherung einschließlich des Vertragsarztrechts 
sowie der Aufsicht über die Träger der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, deren Verbände und – bezüglich der ge-
setzlichen Krankenversicherung – die Versicherungsbehör-
den stehen dem Staatsministerium für Umwelt und Ge-
sundheit zu. 2Dies gilt im Besonderen für die Zuständigkei-
ten des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen nach 

1. dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayRS 2126-8-A), 

2. Art. 7 Abs. 1, soweit die gesetzliche Krankenversiche-
rung betroffen ist, und Art. 9 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze (BayRS 86-7-A) 

sowie den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in den 
in Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten erlassen worden 
sind. 3Entsprechendes gilt für die Zuständigkeiten des den 
Geschäftsbereich Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen leitenden Mitglieds der Staatsregierung. 

(2) Vom Übergang nach Abs. 1 ausgeschlossen ist die Zu-
ständigkeit des Staatsministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie und Frauen für das Unterbringungswesen 
einschließlich der Fachaufsicht über den Vollzug der Un-
terbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in 
einer Entziehungsanstalt auf Grund einer strafgerichtlichen 
Entscheidung sowie die Aufsicht über die forensisch-psy-
chiatrischen Ambulanzen, in denen Straftäter, die aus dem 
Maßregelvollzug entlassen wurden oder deren Maßregel 
zur Bewährung ausgesetzt wurde, betreut werden. 

Art. 2 
Angelegenheiten des Arbeitsschutzes 

(1) 1Die durch Vorschriften des bayerischen Landesrechts 
für das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz begründeten Zuständigkeiten für die Ange-
legenheiten des Arbeitsschutzes einschließlich des techni-
schen und des stofflichen Verbraucherschutzes, des Ar-
beitszeitschutzes, des Sonderarbeitsschutzes für Jugendli-
che und Frauen, der Arbeitsmedizin mit den Berufskrank-
heiten, der Gewerbeaufsicht einschließlich der Chemika-
liensicherheit und der Röntgenverordnung sowie für die 
Überwachung überwachungsbedürftiger Anlagen, soweit 
nicht die Zuständigkeit eines anderen Staatsministeriums 
gegeben ist, stehen dem Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen zu. 2Dies gilt im Be-
sonderen für die Zuständigkeit des Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz nach 
1. dem Bayerischen Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetz 

(BayRS 805-1-UG),  
2. dem Abkommen über die Zentralstelle der Länder für 

Sicherheitstechnik und über die Akkreditierungsstelle 
der Länder für Mess- und Prüfstellen zum Vollzug des 
Gefahrstoffrechts (BayRS 805-7-UG) 

sowie den Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die in den 
in Satz 1 bezeichneten Angelegenheiten erlassen worden 
sind. 3Entsprechendes gilt für die Zuständigkeiten des den 
Geschäftsbereich Umwelt und Gesundheit leitenden Mit-
glieds der Staatsregierung. 
(2) 1Soweit Behörden und Einrichtungen schwerpunktmä-
ßig für Angelegenheiten des Abs. 1 Satz 1 zuständig sind 
und dem Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz nachgeordnet waren, sind sie dem 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie 
und Frauen in gleicher Weise nachgeordnet. 2Ermächti-
gungen der Staatsregierung und des Staatsministeriums zur 
Einrichtung der Behörden im Einzelnen bleiben unberührt. 

Art. 3 
Angelegenheiten der Ernährung 

1Die durch Vorschriften des bayerischen Landesrechts für 
das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz begründeten Zuständigkeiten für Angele-
genheiten der Ernährung stehen dem Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu. 2Dies gilt im 
Besonderen für die Zuständigkeit des Staatsministeriums 
für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz nach Art. 3 
Abs. 1 Nr. 1 und Art. 34 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes (BayRS 2120-1-UG), soweit aus-
schließlich oder im Schwerpunkt Angelegenheiten der 
Ernährung betroffen sind. 3Entsprechendes gilt für die Zu-
ständigkeiten des den Geschäftsbereich Umwelt und Ge-
sundheit leitenden Mitglieds der Staatsregierung. 
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Art. 4 
Änderung von Rechtsvorschriften 

(1) Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und Ve-
terinärdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz 
sowie die Lebensmittelüberwachung (Gesundheitsdienst- 
und Verbraucherschutzgesetz – GDVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl S. 452, ber. S. 752, BayRS 2120-1-UG), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2008 (GVBl S. 464), 
wird wie folgt geändert: 

1. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Abs. 2 eingefügt: 

„(2) Soweit das Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit Fachaufgaben des techni-
schen, sozialen und medizinischen Arbeitsschutzes 
sowie des technischen und stofflichen Verbrau-
cherschutzes (mit Ausnahme des Schutzes vor io-
nisierender und nicht ionisierender Strahlung, der 
Anlagensicherheit und der physikalischen Mess-
technik) wahrnimmt, untersteht es insoweit der 
Fachaufsicht des Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen.“ 

b) Die bisherigen Abs. 2 bis 4 werden Abs. 3 bis 5. 

2. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte „Abs. 2“ durch 
die Worte „Abs. 3“ ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 4 werden die Worte „Abs. 4“ durch 
die Worte „Abs. 5“ ersetzt. 

(2) In Art. 32 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 des Gesetzes über 
die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Be-
rufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apothe-
ker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-
Kammergesetz - HKaG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 6. Februar 2002 (GVBl S. 42, BayRS 2122-3-
UG), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 23. April 
2008 (GVBl S. 132), werden die Worte „im Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen“ gestrichen. 

(3) Das Gesetz über den Vollzug des Tierseuchenrechts 
(BayRS 7831-1-UG), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 118 
des Gesetzes vom 7. August 2003 (GVBl S. 497), wird wie 
folgt geändert: 

1. In Art. 1 Abs. 1 und 2 Satz 1, Art. 4 Abs. 2 Satz 3, 
Art. 5b Abs. 1 Sätze 1 und 3 Nr. 5 und Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 sowie Art. 5c Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Sätze 1 
und 2 werden jeweils die Worte „Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Gesundheit“ durch die Wor-
te „Umwelt und Gesundheit“ ersetzt. 

2. Art. 5f wird wie folgt geändert: 

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

b) In Satz 1 werden die Worte „Arbeit und Sozialord-
nung, Familie, Frauen und Gesundheit“ durch die 
Worte „Umwelt und Gesundheit“ ersetzt. 

3. In Art. 6 sowie in Art. 8a Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und 
Abs. 2 werden jeweils die Worte „Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Gesundheit“ durch die 
Worte „Umwelt und Gesundheit“ ersetzt. 

(4) In § 1 Abs. 4 der Verordnung zum Vollzug tierschutz-
rechtlicher Vorschriften vom 26. März 1999 (GVBl S. 144, 
BayRS 7833-1-1-UG) werden die Worte „Arbeit und Sozi-
alordnung, Familie, Frauen und Gesundheit“ durch die 
Worte „Umwelt und Gesundheit“ ersetzt. 

 
Art. 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 30. Oktober 2008 
in Kraft.  

(2) 1Mit Ablauf des 29. Oktober 2008 treten außer Kraft: 
1. das Gesetz über Zuständigkeiten in der Gesundheit, in 

der Ernährung und im Verbraucherschutz vom 
9. April 2001 (GVBl S. 108, BayRS 1102-10-S), geän-
dert durch Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes vom 
24. Juli 2003 (GVBl S. 452), 

2. das Gesetz zur Überleitung von Zuständigkeiten vom 
23. Juli 1993 (GVBl S. 496, BayRS 1102-7-S) und  

3. das Dritte Gesetz zur Überleitung von Zuständigkeiten 
vom 29. Dezember 1998 (GVBl S. 1013, BayRS 1102-
9-S).  

2Die durch die aufgehobenen Vorschriften eingetretenen 
Rechtswirkungen bleiben unberührt.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 


